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Gesezeseiltwurf über die Organi sazion der öffentlichen Bil-

Erfter Theil. Allgemeine Schulorganisazion.
Erster Abschnitt. Zwek und Orgauisazion der
öffentlichen Bildungsanstalten.
§. 1. Der Zwek der öffentlichen Bildungsanstalten des KantonS

Bern ist die Unterrichtung und Erziehung der Jugend zu geistig thäti-
gen, religiös sittlichen und im bürgerlichen Leben brauchbaren Menschen.

§. 2. Die allgemeinen öffentlichen BildnngSanstalten des Kantons

find:
1) die Primarschulen (Volksschulen);
2) die Mittelschulen;
3) die Hochschule.

Außer diesen allgemeinen öffentlichen Bildungsanstalten gibt es

noch solche zu speziellen Zweken, nämlich:
Lehrerbildungs- und Taubstummenanstalten ;
Mädchenarbeitsschulen ;
Handwerkerschulen und eine
Landwirthschaftliche Schule.

I. Allgemeine BildungSa n stalten.
^. Primarschulen.

§. 3. In den Primarschulen sollen die bildungsfähigen Kinder
aller Volksklassen bis zu dcm Grade nuterrichlet und erzogen werden,
welcher zur Erfüllung der Pflichten eines Staatsbürgers als Mensch,
als Christ und als Bürger nothwendig ist.

oungsanstalten.
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8, 4. Sie nehmen Schüler von 6 bis 16 Jahre auf und gliedern
fich nach Alter und Bildung der Zöglinge in drei Unterrichtsstufen.

Jedes Kind, daS bis zum 1. Januar das 5. Jahr zuriikgelegt
bat, ist schulpflichtig vom Sommeranfang desselben Jahres hinweg
auf die Dauer von 10 Jahren.

§. 5. In der Regel umfaßt die erste Schulstufe das 1. bis 3.,
die zweite das 1. bis 6., und die dritte das 7. bis 10. Schuljahr.

H. 6. Schüler aller drei Unterrichtsstufen dürfen nur dann einem

einzigen Lehrer übergeben werden, wenn nicht über 6V sind.
Ausnahmen soll die ErzichungSdirekzion nur unter besonders schwierigen
Verhältnissen gestatten.

Die Zusammenziehnng der Oberschüler verschiedener Schulkreise
in eine Oberschule ist möglichst zu erleichtern.

L. Mittelschulen.

§. 7. Die Mittelschulen sollen der Jugend einerseits eine höhere

Ausbildung bieten, als sie in den Primarschulen erhältlich ist, anderseits

die Grundlage für razionell-gewerbliche und wissenschaftliche
Berufsbildung geben.

Zu dieser Klasse von Schulen gehören die Bezirks- und Kan-
tonSschulen.

§. 3. Die Bezirksschulen zerfallen:
1) in Sekundärschulen, in welchen in der Regel nur die realistischen,

für das bürgerliche Leben und zu unmittelbarer Erlernung von
Gewerben nothwendigen Unterrichtsfächer, und

2) in Progymnasien, in welchen neben den realistischen auch die

sogenannten humanistischen oder literarischen Unterrichtsfächer
gelehrt werden. In der Aufgabe der Progymnasien liegt auch
diejenige der Sekundärschulen, nur für gesteigerte Anforderungen
berechnet, besonders aber sollen dieselben zum Eintritt in die

Kantonsschulcn vorbereiten.
§. 9. Die Kantonsschulen sind:

1) Eine deutsche in Bern und
2) eine französische in Pruntrut.

In diesen soll der in den Bezirksschulen ertheilte Unterricht
entweder fortgeführt werden bis zur Befähigung einerseits zum Eintritt
in die Hochschule, anderseits bis zum Eintritt in die eidgenössische

polytechnische Schule, oder die Schüler zu unmittelbarer Ausübung
einer höhern technischen oder kaufmännischen Berufsart befähigt werden.

L. Hochschule.

§. 10. Die Aufgabe der Hochschule ist Pflege und Förderung
der Wissenschaft im Allgemeinen und Befähigung zur Ausübung der

höhern wissenschaftlichen Bcrufsarten.
II. Spezielle B i l d u n g s a n st a l t e n.

Die speziellen Bildungsanstalten des KantonS sind:
1) Die S ch u l l e h r e r s e m i n a r i e n bestimmt, geeignete und
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gehörig vorbereitete Jünglinge unv Jungfrauen theoretisch und
praktisch zum Lehrberuf in Primarschulen zu befähigen und bereits
angestellte Lehrer fortzubilden;

2) vie Taub stummen« »st alten, zum Unterricht und zur
Erziehung bildungsfähiger taubstummer Kinder bestimmt;

3) die Mädchenarbeitsschulen, zum Unterricht der Mädchen

in den weiblichen Handarbeilen;
4) die Handwerkerschuien, in denen Lehrlinge und jüngere

Genossen des Handwerkerstandes in geeigneten Stunden Unterricht

in jenen Schulfertigkeiten und Kenntnissen erhalten, die für
die Handwerkerbildung vorzugsweise von Bedeutung sind;

6) die landwirthschaftliche Schule, bestimmt, ihre Zög¬
linge mit den zur Betreibung einer verständigen Landwirthschaft
nothwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten auszurüsten.

(Fortsezung folgt.)

Versuch zur Beantwortung der Preisfrage:
„Welchen Einfluß übt 5ie wachsende Armennoth auf das Volks-
schulwesen, und welche Restimmpunkte ergeben flch daraus fur

die Wirksamkeit des Fehlers."
(Schluß.)

Wenn nun die wachsende Armennoth solch en
nachtheiligen Einfluß auf das Volksschulwesen ausübt,
so müssen diese Wahrnehmungen den Lehrer der Volksschule

bestimmen, mit allen ihm zu Gebote stehenden
Mitteln die Gefahren von der Schule abzuwenden und
diese mit bester Treue zu pflegen.

^. Um diese Gefahren von der Schule abzuwenden muß dahin
gewirkt werden, die Alten durch zwekmäßige Armenpflege

vor dem gänzlichen Verfall zu schüzen und
der Jugend eine beffe reErziehung zu geben.

Der Lehrer suche îaher sein möglichstes beizutragen,
t) daß der A r m e n p f l e g e c i n e z w e k m à ß ige

Organi sazion gegeben werde.
Die traurige Lage unserS ArmenwcsenS hat wol auch einen

gewichtigen Grund in ver unzwekmäßigen und unpraktischen Armen-
Pflege, wie sie in vielen Gemeinden geübt wurde. Die Armenvereine
wirken nicht nach dem Geiste der Verfassung, sie sind in ihrer Mehrzahl

tobte Formeln. Das Wirken der Armenvereine sollte mehr in der
Beaufsichtigung der Armen als in dem Markten mit den sich an den

Sizungstagen um Steuern Meldende» bestehen. Es fehlt aber mehr
an Einsicht als an Willen. Es fehl» fast überall an organisatorischem
Talent. Der Lehrer Heise nach Kräfte» die Armenpflege seines Orts
zwckmäßig organisircn. Ein Lehrer kann hierin nicht selten Wesent-
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